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Text 

Selbstbestimmung trotz Stellvertretung 

§ 241. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachsenenvertreter hat danach zu trachten, dass die 
vertretene Person im Rahmen ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren 
Wünschen und Vorstellungen gestalten kann, und sie, soweit wie möglich, in die Lage zu versetzen, ihre 
Angelegenheiten selbst zu besorgen. 

(2) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachsenenvertreter hat die vertretene Person von 
beabsichtigten, ihre Person oder ihr Vermögen betreffenden Entscheidungen rechtzeitig zu verständigen 
und ihr die Möglichkeit zu geben, sich dazu in angemessener Frist zu äußern. Die Äußerung der 
vertretenen Person ist zu berücksichtigen, es sei denn, ihr Wohl wäre hierdurch erheblich gefährdet. 
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